
Gemeinde Risch   Abteilung Bildung/Kultur 

 
 

Gemeinde Risch, Abteilung Bildung/Kultur, Meierskappelerstrasse 15a, 6343 Rotkreuz, sekretariat@schulenrisch.ch, 041 790 14 20  

Urlaubsgesuch 
  
Nähere Angaben finden Sie auf dem Merkblatt „Abwesenheits- und Urlaubsregelung für Lernende der Schulen Risch 
Rotkreuz“. Für jedes Kind muss ein eigenes Urlaubsgesuch ausgefüllt werden. 
 
Name des Kindes:       

Name der Erziehungsberechtigten:       

Telefonnummer:       Adresse:       

Klasse:       Name der Klassenlehrperson:       
 

Datum: 

  
 

 Vormittag 

 Nachmittag 
 

Die Eltern übernehmen mit ihrer Unterschrift die Verantwortung dafür, dass der Urlaub ihres Kindes auch für den ent-
sprechenden Zweck benützt wird. 

Während der ersten und letzten Woche vor und nach den Sommerferien werden keine Urlaube bewilligt. Ferienverlän-
gerungen von mehr als zwei Schulhalbtagen pro Semester sind nicht möglich. Dispensierte Lernende müssen den ver-
passten Unterrichtsstoff in eigener Verantwortung in der Freizeit nachholen. Die Lernziele sind gleichzeitig mit der Klas-
se zu erreichen, verpasste Prüfungen müssen nachgeholt werden. Es besteht kein Anrecht auf Nachhilfeunterricht, die 
Lehrpersonen stellen auf Wunsch lediglich Arbeitsblätter und Aufgaben zur Verfügung. 

Wir bestätigen, die Abwesenheits- und Urlaubsregelung zu kennen und sind uns der Folgen bei Nichtbeachtung bewusst. 
 

Ort und Datum:  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 

        
 
 

Für folgende Kinder haben wir ebenfalls ein Urlaubsgesuch ausgefüllt:  

Name :       Klasse:        Name :       Klasse:       
 
 
Für maximal 2 Halbtage pro Semester (Eingabe mindestens 1 Woche im Voraus) 
Bewilligung durch Lehrperson:  
 

 
 
 
 

 
Für spezielle Fälle, ab 2 Halbtagen pro Semester (Eingabe mindestens 3 Wochen im Voraus) 
Bewilligung durch Schulhausleitung:  
 

 

Urlaubsgrund:   Maximal 2 Halbtage pro Semester. Anlass und Grund müssen 

angegeben werden. Bei mehr als 2 Halbtagen muss der Urlaub in 

einem separaten Schreiben begründet werden (3 Wochen voraus). 

      

      

      

Datum / Visum 
Lehrperson (bitte visieren) 

 

Datum / Visum 
Antrag Klassenlehrperson (Visum und Antrag) Entscheid Schulhausleitung 

  

mailto:sekretariat@schulenrisch.ch


 

Seite 2 
 
 

Abwesenheits- und Urlaubsregelung für Lernende der Schulen Risch 
Rotkreuz 
(1. Kindergartenjahr bis 9. Schuljahr) 
 
 

Grundsätzliches 

Alle Kinder und Jugendliche, die die Schulen Risch Rotkreuz besuchen, sind verpflichtet, den Un-
terricht während 38 Schulwochen pro Schuljahr regelmässig zu besuchen. Gemäss § 21 Abs. 3 
Bst. c des Schulgesetzes sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, für voraussehbare Absen-
zen um Bewilligung nachzusuchen und für eine sonstige Abwesenheit den Grund mitzuteilen.  

 

Absenzen 

Bei Absenzen ist die Klassenlehrperson unverzüglich zu informieren. Ebenfalls ist nach dieser 
Absenz der Klassenlehrperson innert vier Schultagen eine schriftliche Entschuldigung mit 
der Unterschrift der Eltern zu übermitteln (Arztzeugnis auf Verlangen, wenn die Absenz mindes-
tens drei Tage dauert). 

Als Entschuldigungsgründe gelten: 
− Krankheit  
− Unfälle, die einen Schulbesuch verunmöglichen 
− Todesfall in der Familie 
− Besondere Vorfälle in der Familie 
− Ansteckende Krankheit in der Familie 
− Notfälle, die den Besuch der Schule wesentlich erschweren oder verunmöglichen 

Arzt-, Zahnarztbesuche und Therapien, Schnuppertage, Vorstellungsgespräche und dergleichen 
gelten nicht als Absenzen, sind aber nach Möglichkeit ausserhalb der Unterrichtszeit zu terminie-
ren.  

 

Urlaub 

Eltern können für ihre Kinder bei der Klassenlehrperson Urlaub bis maximal zwei Halbtage pro 
Semester beantragen. Der Urlaub muss von den Eltern mindestens eine Woche im Voraus 
schriftlich bei der Klassenlehrperson beantragt werden. 

In speziellen Fällen kann ausschliesslich die Schulhausleitung weitere Urlaubstage bewilligen. 

Während der ersten und letzten Woche vor und nach den Sommerferien werden keine Urlaube 
bewilligt. Ferienverlängerungen von mehr als zwei Schulhalbtagen pro Semester sind nicht mög-
lich. 

Dispensierte Lernende müssen den verpassten Unterrichtsstoff in eigener Verantwortung in der 
Freizeit nachholen. Die Lernziele sind gleichzeitig mit der Klasse zu erreichen, verpasste Prüfun-
gen müssen nachgeholt werden. Es besteht kein Anrecht auf Nachhilfeunterricht, die Lehrperso-
nen stellen auf Wunsch lediglich Arbeitsblätter und Aufgaben zur Verfügung. 
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Absenzenkontrolle 

Die Lehrpersonen führen Kontrolle über entschuldigte und unentschuldigte Absenzen. Die Lehr-
personen sind in jedem Fall verpflichtet, unentschuldigte Absenzen sofort der Schulhausleitung zu 
melden. 

 

Unentschuldigte Absenzen 

Unentschuldigte Absenzen werden auf der Sekundarstufe I als unentschuldigt im Zeugnis einge-
tragen. Erziehungsberechtigte, welche Lernende vorsätzlich oder fahrlässig nicht zum Schulbe-
such anhalten, werden gemäss § 87 Abs. 2 des Schulgesetzes bei der Staatsanwaltschaft des 
Kantons Zug angezeigt. 

 

Beschwerderecht 

Gegen Entscheide kann innerhalb von 20 Tagen seit der Zustellung beim Gemeinderat schriftlich 
und begründet Beschwerde eingereicht werden. 
 

Die vorliegende Abwesenheits- und Urlaubsregelung wurde am 22. Januar 2009 durch die Schul-
kommission verabschiedet und tritt per 1. August 2009 in Kraft. Sie ersetzt diejenige vom 1. De-
zember 2007. 

 

Die Abwesenheits- und Urlaubsregelung für Lernende der Schulen Risch Rotkreuz wurde durch 
die Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zugs am 11. Februar 2009 genehmigt. 

 

 

 

 

 
Das Urlaubsgesuch kann auf der Internetseite unter http://www.rischrotkreuz.ch/bildung/de/ auf 
der rechten Seite unter „Quick Links“ heruntergeladen werden. 
 

http://www.rischrotkreuz.ch/bildung/de/

